jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 26 00. L-PVG

04. L-PVG - O0. Landes-Personalvertretungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

Vor Ablauf der Funktionsperiode der Dienststellen-Personalvertretungen, der Landes-Personalvertretung und der
Vertrauenspersonen sind Neuwahlen so rechtzeitig auszuschreiben und durchzufthren, dal} die neugewahlten
Organe ihre Tatigkeit unmittelbar nach Ablauf der Tatigkeitsdauer der abtretenden Organe aufnehmen kénnen. In den
Fallen des § 25 Abs. 2 lit. b bis d haben Neuwahlen fir den Rest der Funktionsperiode binnen sechs Wochen nach
Beendigung der Tatigkeitsdauer des abtretenden Organs stattzufinden. Eine Wahl der anderen Organe findet in einem
solchen Falle nicht statt. (Anm: LGBI.Nr. 79/2024)

In Kraft seit 01.10.2024 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_l-pvg/paragraf/25
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=79/2024&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 26 Oö. L-PVG
	Oö. L-PVG - Oö. Landes-Personalvertretungsgesetz


